
SATZUNG

der

SMT Scharf AG

I.
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Firma

Die Gesellschaft führt die Firma

SMT Scharf AG

§2 Sitz

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hamm.

§ 3 Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die hlerstellung, die Reparatur und der Ver-

trieb von Maschinen und Anlagen jeder Art und der Handel mit diesen. Gegen-
stand des Unternehmens ist ferner Erwerb, Halten, Verwalten und Verwerten von

Beteiligungen und Vermögensanlagen aller Art sowie das Erbringen von Dienst-
leistungen im Zusammenhang damit. Die Gesellschaft übt keine erlaubnispflich-
tigen Tätigkeiten aus.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeig-
net erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann sich
zu diesem Zweck an Unternehmen, die insgesamt oder teilweise den gleichen
oder ähnlichen Geschäftszweck haben, beteiligen oder ihre Geschäftstätigkeit
durch Tochter-, Gemeinschafts- und Beteiligungsunternehmen ausüben sowie
Unternehmens- und Kooperationsverträge mit anderen Unternehmen abzu-
schließen.
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§ 4 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 5 Dauer der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist für unbestimmte Zeit errichtet.

§ 6 Bekanntmachungen und Gerichtsstand

(1) Gesellschaftsblatt im Sinne des § 25 AktG ist ausschließlich der elektronische

Bundesanzeiger. Bekanntmachungen, die nicht aufgrund Gesetzes oder der Sat-
zung in den Gesellschaftsblättern bekannt zu machen sind (freiwillige Bekannt-
machungen), können im elektronischen Bundesanzeiger oder auf einer Webseite

der Gesellschaft erfolgen.

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der Gesellschaft mit ihren

Aktionären als solchen ist der für den Sitz der Gesellschaft geltende allgemeine
Gerichtsstand, sofern für die Streitigkeit nicht kraft zwingender gesetzlicher Best-
immungen ein anderer Gerichtsstand vorgeschrieben ist.

(3) Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft dürfen

auch im Wege der Datenübertragung übermittelt werden.

II.

Grundkapital und Aktien

§ 7 Grundkapital und Aktien

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 5.521.456,00 EUR.

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 5.521.456 Stückaktien. Die Aktien lauten auf
den Namen.
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(3) Die Form der Aktienurkunden bestimmt der Vorstand. Die Gesellschaft kann eine

oder mehrere Sammelurkunden und/oder Einzelurkunden ausgeben. Der An-

Spruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen.

(4) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend
von § 60 Abs. 2 AktG bestimmt werden.

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum

16. Mai 2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um ins-

gesamt bis zu EUR 2.760.728,00 durch Ausgabe von bis zu 2.760.728 neuen,

auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Bar- und/oder

Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Der Vorstand istermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder

teilweise auszuschließen. DerAusschluss des Bezugsrechts ist jedoch nur in den

folgenden Fällen zulässig:

(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an

der Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die

Nachfolger dieser Segmente), die Kapitalerhöhung 10 % des Grundkapitals

nicht übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch

im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung, und der Ausgabepreis der

neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien

der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich im

Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Auf

den Betrag von 10 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf

Aktien entfällt, die aufgrund einer anderen entsprechenden Ermächtigung

unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender

Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise

veräußert werden, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist.

Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der

neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflich-

tung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von der

Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der

von dem oder den Dritten zu zahlen ist;

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb

von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unterneh-

men, gewerblichen Schutzrechten, wie Z.B. Patenten, Marken oder hierauf

gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sach-

einlagen, auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen
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und sonstigen Finanzinstrumenten, wenn die Kapitalerhöhung 10 % des

Grundkapitals nicht übersteigt; oder

(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der

Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldver-

Schreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Be-
zugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach

Ausübung ihres Options- oderWandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer
Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde; oder

(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren In-
halt der Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und

ihrer Durchführung festzulegen. Insbesondere kann der Vorstand mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates die Gewinnbeteiligung neuer Aktien, soweit rechtlich

zulässig, abweichend von § 60 Abs. 2 AktG auch für ein bereits abgelaufenes

Geschäftsjahr festlegen, sofern die Hauptversammlung für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr noch nicht über die Verwendung des Bilanzgewinnes beschlossen

hat. Der Vorstand ist ermächtigt, zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß §
186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1

oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Ver-
pflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubie-
ten.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem je-
welligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2022
abzuändern.

(6) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 462.000,00 durch Ausgabe von bis zu

462.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht zur Bedie-

nung der an Berechtigte gemäß dem Beschluss zu Tagesordnungspunkt 6 lit. b)
der Hauptversammlung vom 27. Mai 2021 ausgegebenen Aktienoptionen (Be-

dingtes Kapital 2021). Jedes Bezugsrecht berechtigt den Berechtigten zum Be-
zug einer neuen auf den Namen lautenden Stückaktie der Gesellschaft. Die be-

dingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als nach Maßgabe des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 27. Mai 2021 über die Ermächtigung

zur Ausgabe von Aktienoptionen Bezugsrechte auf Aktien ausgegeben werden,

deren Inhaber das gewährte Bezugsrecht ausüben und die Bezugsrechte aus

bedingtem Kapital bedient werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des
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Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausgabe entstehen, am Gewinn teil. Der

Ausgabebetrag für jede Aktie entspricht dem durchschnittlichen Börsenkurs der

Aktie der Gesellschaft an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor Gewährung

der Bezugsrechte. Der Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft ist auf Grundlage

des im XETRA®-Handel (oder, sofern es den XETRA®-Handel nicht mehr gibt,

einem von der Deutschen Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) an der Frank-
furter Wertpapierbörse festgestellten Schlusskurses (oder einem vergleichbaren

Kurs) zu ermitteln. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats die weiteren Einzelheiten der Durchführung einer bedingten Kapitalerhöhung

festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entspre-

chend dem Umfang der Ausgabe von neuen Aktien aus dem Bedingten Kapital
2021 sowie nach Ablauf der Ermächtigungsfrist zu ändern.

(7) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 2.298.728,00 durch Ausgabe von bis zu

2.298.728 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Beding-
tes Kapital 2022). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Bedienung von Schuld-

verschreibungen die aufgrund Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversamm-
lung vom 17. Mai 2022 unter Tagesordnungspunkt 7 lit. b) ausgegeben werden.

Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie ent-
stehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mitZustim-
mung des Aufsichtsrates die Gewinnbeteiligung neuer Aktien hiervon und auch

abweichend von § 60 Abs. 2 AktG auch für ein bereits abgelaufenes Geschäfts-
jähr festlegen. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie

(i) die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder

von Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrechten, die von derGesell-
schaft oder ihr nachgeordneten Konzernunternehmen aufgrund des in der

Hauptversammlung vom 17. Mai 2022 gefassten Ermächtigungsbeschlus-
ses bis zum 16. Mai 2027 ausgegeben wurden, von ihrem Umtausch- oder

Bezugsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft sich entschließt, die
Umtausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem Bedingten Kapital 2022 zu be-
dienen, oder

(ii) die zur Wandlung und/oder zum Bezug verpflichteten Inhaber von Wandel-

und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder von Genussrechten mit

Umtausch- oder Bezugspflichten, die von der Gesellschaft oder ihren nach-

geordneten Konzernunternehmen aufgrund des in der hlauptversammlung

vom 17. Mai 2022 gefassten Ermächtigungsbeschlusses bis zum 16. Mai
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2027 ausgegeben wurden, ihre Pflicht zum Umtausch erfüllen bzw. die Ge-

Seilschaft von ihrem Andienungsrecht auf Lieferung von Aktien Gebrauch
macht und die Gesellschaft sich entschließt, hierzu Aktien aus diesem Be-

dingten Kapital 2022 zu liefern.

Die Ausgabe der Aktien erfolgt gemäß den Vorgaben des Ermächtigungs-

beschlusses der Hauptversammlung vom 17. Mai 2022 unter Tagesord-

nungspunkt 7 lit. b), d.h. insbesondere entweder (i) zu mindestens 80 Pro-

zent des arithmetischen Mittelweri:s der Schlussauktionspreise von Aktien

gleicher Ausstattung der Gesellschaft im XETRA®-Handet (oder in einem

an die Stelle des XETRA®-Systems getretenen funktional vergleichbaren

Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf

Handelstagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über

die Ausgabe der Schuldverschreibungen oder - für den Fall der Einräu-

mung eines unmittelbaren oder mittelbaren Bezugsrechts - mindestens 80

Prozent des arithmetischen Mittelwerts der Schlussauktionspreise von Ak-

tien gleicher Ausstattung der Gesellschaft im XETRA®-Handel (oder in ei-

nern an die Stelle des XETRA®-Systems getretenen funktional vergleich-

baren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der

Bezugsfrist mit Ausnahme der Tage der Bezugsfrist, die erforderlich sind,

damit der Wandlungs- bzw. Optionspreis gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG

fristgerecht bekannt gemacht werden kann, oder (ii) zu mindestens 80 Pro-

zent des arithmetischen Mittelwerts der Schlussauktionspreise von Aktien

gleicher Ausstattung der Gesellschaft im XETRA®-Handel (oder in einem

an die Stelle des XETRA®-Systems getretenen funktional vergleichbaren

Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf

Handelstagen vor dem Tag der Mitteilung der Inhaber der Schuldverschrei-

bungen an die Gesellschaft über die Wandlung von Schuldverschreibungen

bzw. die Ausübung von Optionen, unter Berücksichtigung von etwaigen An-

passungen gemäß der im Beschluss der vorgenannten Hauptversammlung

unter Tagesordnungspunkt 7 lit. b) (v) bestimmten Verwässerungsschutz-

regeln.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem

jeweiligen Umfang der Ausgabe von Aktien aus dem Bedingten Kapital
2022 abzuändern.
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III.

Vorstand

§ 8 Zusammensetzung und Geschäftsordnung

(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einem Mitglied oder mehreren Mitglie-

dem, auch für den Fall, dass das Grundkapital 3.000.000,00 EUR übersteigt. Der

Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der Mitglieder des Vorstandes. Er kann einen Vor-
sitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes ernennen.

Es können auch stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden.

(2) Die Führung der Geschäfte durch den Vorstand wird durch eine vom Aufsichtsrat

zu beschließende Geschäftsordnung festgelegt.

§ 9 Vertretung der Gesellschaft

(1) Sofern der Vorstand nur aus einem Mitglied besteht, wird die Gesellschaft durch

dieses Mitglied allein vertreten. Im übrigen, bei mehreren Vorstandsmitgliedern,

wird die Gesellschaft durch zwei gemeinschaftlich handelnde Vorstandsmitglie-

der oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen ver-
treten.

(2) Der Aufsichtsrat kann einzelnen Mitgliedern des Vorstands die Befugnis zur Al-

leinvertretung erteilen. Ferner kann er einzelne Mitglieder des Vorstands von dem

Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181 2. Fall BGB befreien. §112 AktG
bleibt unberührt.

§10 Geschäftsführung

(1) Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung.

(2) Sofern der Vorstand aus mehr als einem Mitglied besteht, tragen die Mitglieder

des Vorstands gemeinsam die Verantwortung für die gesamte Geschäftsführung.

Dabei führt jedes Mitglied des Vorstandes den ihm zugewiesenen Geschäftsbe-

reich in eigener Verantwortung.
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(3) Der Aufsichtsrat hat zu beschließen, dass bestimmte Geschäfte des Vorstands

im Innenverhältnis der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen. Der Vorstand be-

darf der Zustimmung des Aufsichtsrates in den durch die Geschäftsordnung für

den Vorstand vorgesehen Fällen.

(4) Über Maßnahmen und Geschäfte, für die Gesetz, Satzung oder Geschäftsord-

nung eine Entscheidung durch den gesamten Vorstand vorschreiben, entschei-

det der Vorstand durch Beschluss. Gleiches gilt für Angelegenheiten, die über

einen einzelnen Geschäftsbereich hinausgreifen, die nicht einem einzelnen Ge-

schäftsbereich zugewiesen oder zuzuordnen sind und für solche Maßnahmen
und Geschäfte eines Geschäftsbereichs, die für die Gesellschaft von wesentli-

eher Bedeutung sind.

(5) Der Vorstand beschließt, soweit nicht Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung
etwas anderes vorschreiben, mit einfacher Mehrheit aller vorhandenen Stimmen.

Soweit nicht die Geschäftsordnung etwas anderes bestimmt, gibt bei Stimmen-
gleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

IV.

Aufsichtsrat

§11 Zusammensetzung, Amtszeit, Ausgestaltung, Geschäftsordnung

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.

(2) Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptver-

Sammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach

dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit be-
ginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann fürAufsichtsratsmit-
glieder bei deren Wahl eine kürze Amtszeit bestimmen. Scheidet ein von der

Hauptversammlung gewähltes Mitglied vor Ablauf seiner Amtsdauer aus dem

Aufsichtsrat aus, so soll für dieses ein Nachfolger durch das Gericht bestellt oder
in der nächsten Hauptversammlung eine Neuwahl vorgenommen werden, es sei

denn, dass für das ausgeschiedene Mitglied ein Ersatzmitglied nachrückt. Die

Bestellung bzw. Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf der Amtszeit ausgeschie-
denen Mitglieds erfolgt, soweit die Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfol-

gers nicht abweichend bestimmt, für den Rest der Amtszeit des ausgeschiede-

nen Mitglieds, soweit das Gesetz bzw. die Hauptversammlung die Amtszeit des

Nachfolgers nicht abweichend festlegt.
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(3) Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können für ein oder

mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt werden. Die

Ersatzmitglieder werden nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge
Mitglieder des Aufsichtsrats, wenn Aufsichtsratsmitglieder, als deren Ersatzmit-

glieder sie gewählt wurden, vor Ablauf der Amtszeit aus dem Aufsichtsrat aus-

scheiden. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stell des Ausgeschiedenen, so erlischt
sein Amt, falls in der nächsten oder übernächsten Hauptversammlung nach Ein-

tritt des Ersatzfalls eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen stattfindet, mit der

Beendigung dieser Hauptversammlung, andernfalls mit Ablauf der restlichen

Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.

(4) Der Aufsichtsrat wählt aus einer Mitte für die Dauer seiner Amtszeit einen Vorsit-

zenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Willenserklärungen des Auf-
sichtsrates werden in dessen Namen von dem Vorsitzenden und in dessen Ver-

hinderungsfall vom stellvertretenden Vorsitzenden abgegeben.

(5) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt durch eine an den Vorsitzenden des

Aufsichtsrates oder an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung unter Ein-

haltung einer Frist von vier Wochen niederlegen.

(6) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur
die Fassung betreffen.

§ 12 Beschlüsse

(1) Aufsichtsratsbeschlüsse werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Außerhalb
von Sitzungen können Aufsichtsratsbeschlüsse auch schriftlich, fernmündlich o-

der durch andere vergleichbare Formen der Beschlussfassung (etwa durch Te-

lefax, per E-Mail oder im Rahmen einer Videokonferenz) oder durch eine kombi-

nierte Beschlussfassung erfolgen, wenn alle Mitglieder des Aufsichtsrates mit

dieser Form der Beschlussfassung einverstanden sind.

(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden unter Angabe
der Tagesordnung mit einer Frist von 14 Tagen in Textform i.S.d. § 126b BGB

einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der

Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann

der Vorsitzende die Frist angemessen abkürzen und per E-Mail, mündlich, fern-

mündlich oder telegrafisch einberufen.
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(3) Der Aufsichtsrat muss zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten.

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß einge-

laden sind und wenn an der Beschlussfassung alle Mitglieder teilnehmen. Ein

Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in den Ab-

Stimmungen der Stimme enthält. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können

dadurch an der Beschlussfassung teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabga-

ben durch andere Aufsichtsratsmitglieder überreichen lassen. Personen, die

nicht dem Aufsichtsrat angehören, dürfen nicht anstelle von verhinderten Auf-

sichtsratsmitgliedern an den Sitzungen des Aufsichtsrats teilnehmen.

(5) Beschlüsse, deren Gegenstand nicht ordnungsgemäß angekündigt ist, können

nur gefasst werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht; abwesenden

Aufsichtsratsmitgliedern ist dabei die Gelegenheit zu geben, innerhalb einer vom

Vorsitzenden festzusetzenden angemessenen Frist der Beschlussfassung nach-

träglich zu widersprechen.

(6) Soweit das Gesetz oder Satzung keine größere Mehrheit bestimmen, bedürfen

Beschlüsse des Aufsichtsrates der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stim-

men. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden, bei Wahlen das

Los den Ausschlag. Falls kein Vorsitzender ernannt ist oder der Vorsitzende sich

nicht an der Abstimmung beteiligt, gilt bei Stimmengleichheit ein Antrag als ab-

gelehnt.

(7) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift

anzufertigen, die vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates und vom Protokollführer

zu unterzeichnen ist. In der Niederschrift sind Ort und Tag der Sitzung, die Teil-

nehmer, die Gegenständer Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhand-

lung und die Beschlüsse des Aufsichtsrates wiederzugeben.

§13 Vergütung des Aufsichtsrates

(1) Die Mitglieder des Aufs ichts rates erhalten jährlich eine feste Vergütung in Höhe

von jeweils EUR 18.000,00, der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält das Dop-

pelte.

(2) Ferner erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrates eine variable Vergütung in Form
einer Beteiligung am Konzernergebnis, die sich wie folgt berechnet:
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Die jährliche ergebnisorientierte Vergütung entspricht einem Betrag, der sich aus

der Multiplikation eines Bonusfaktors in Höhe von 0,4% (bzw. in Höhe von 0,8%

für den Aufsichtsratsvorsitzenden) mit dem Residualgewinn ergibt. Als Residual-

gewinn gilt das Konzernergebnis der SMT Scharf Gruppe abzüglich Zinsen auf

das Eigenkapital, wobei die Zinshöhe dem jeweils geltenden Basiszinssatz plus

2 Prozentpunkte entspricht. Das Konzernergebnis bestimmt sich nach dem durch

den Abschlussprüfer geprüften und vom Aufsichtsrat gebilligten IFRS-Konzern-

abschluss für das betreffende Geschäftsjahr. Sofern ein Aufsichtsratsmitglied am

Tag vor der Hauptversammlung, die über die Gewinnverwendung beschließt,

nachweisen kann, dass er kumuliert in Höhe von einem Drittel (maßgeblich ist

insofern der Kaufpreis) der jeweiligen Fixvergütung pro Jahr seiner Mitgliedschaft
im Aufsichtsrat Aktien der Gesellschaft hält, so erhöht sich der Bonusfaktor für

das den Investitionsnachweis erbringende (einfache) Aufsichtsratsmitglied auf

0,8% und für den Aufsichtsratsvorsitzenden auf 1,6%. Die variable Vergütung

beträgt je einfaches Aufsichtsratsmitglied jährlich maximal EUR 9.000,00 (ohne
Eigeninvestment) bzw. EUR 12.000 (mit Eigeninvestment) und für den Aufsichts-
ratsvorsitzenden EUR 18.000 (ohne Eigeninvestment) bzw. EUR 24.000 (mit Ei-

geninvestment).

(3) Die feste Vergütung ist innerhalb von fünf Werktagen nach Ablauf eines jeweili-

gen Kalenderhalbjahres zur Zahlung fällig. Die variable Vergütung wird nach Ab-
lauf des jeweiligen Geschäftsjahres gezahlt und ist innerhalb von zehn Werkta-
gen nach der über die Gewinnverwendung beschließende Hauptversammlung

zahlbar. Mitglieder des Aufsichtsrates, die nur während eines Teils des Ge-
schäftsjahres dem Aufsichtsrat angehört haben, erhalten eine zeitanteilige (feste

und variable) Vergütung. Die unterjährige Bestellung als Aufsichtsratsmitglied o-
der das unterjährige Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat hat keine Auswirkungen

auf die Fälligkeit der Vergütung.

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten ihre Auslagen ersetzt. Vergütungen

und Auslagenersatz werden zuzüglich gegebenenfalls fälliger Umsatzsteuer ge-
leistet.

(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für jede Teilnahme an einer Sitzung

des Aufsichtsrates ein nach der Sitzung zahlbares Sitzungsgeld in Höhe von EUR
1.000,00, der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält das Doppelte. Für mehrere

Sitzungen, die an einem Tag stattfinden, wird das Sitzungsgeld nur einmal ge-

zahlt. Die Sitzungsgelder werden zuzüglich gegebenenfalls fälliger Umsatzsteuer
gezahlt.
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(6) Die Vergütung des Aufsichtsrats nach diesem Paragraphen wird erstmalig für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 gewährt.

v.

Hauptversammlung

§ 14 Ort und Einberufung der Hauptversammlung, virtuelle Hauptversammlung

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem Ort im Umkreis

von 75 km vom Sitz der Gesellschaft oder an einem deutschen Börsenplatz statt.

(2) Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand durch Bekanntmachung in den Ge-
sellschaftsblättern.

(3) Die Einberufung muss mindestens dreißig Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ab-

lauf sich die Aktionäre vor der Hauptversammlung anzumelden haben, bekannt

gemacht werden.

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne phy-

sische Präsenz der Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten am Ort der Hauptver-

Sammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Diese Ermächtigung

gilt für die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen in einem Zeitraum von fünf

Jahren nach Eintragung dieser Satzungsregelung in das Handelsregister der Ge-

Seilschaft (Ermächtigung 2023).

§ 15 Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der hlauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktien register der Gesellschaft

eingetragen sind und sich rechtzeitig vorder Hauptversammlung angemeldet ha-

ben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft oder einer der sonst in der Einladung

bezeichneten Stellen in Textform in deutscher oder englischer Sprache innerhalb

der gesetzlichen Frist vor der Hauptversammlung zugehen. Der Vorstand ist er-

mächtigt, statt der gesetzlichen Frist eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist

vorzusehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind

nicht mitzurechnen. Umschreibungen im Aktienregister finden vom Zeitpunkt des

Anmeldeschlusses bis einschließlich dem Tag der Hauptversammlung nicht statt.
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§16 Vorsitz in der Hauptversammlung

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates,

im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter. Wenn sowohl der Vorsitzende

des Aufsichtsrates als auch sein Stellvertreter verhindert sind, wird der Versamm-

lungsleiter durch die Hauptversammlung gewählt.

(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die

Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art und Reihen-

folge der Abstimmungen.

(3) Der Versammlungsleiter kann das Rede- und Fragerecht der Aktionäre zeitlich

angemessen beschränken; er kann insbesondere den zeitlichen Rahmen des

Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu den Tagesordnungspunkten sowie

des einzelnen Rede- oder Fragebeitrages angemessen festsetzen.

§17 Beschlussfassung

(1) Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

(2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetz-

liche Vorschriften entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen

Stimmen und, sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehr-

heit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung ver-

tretenen Grundkapitals gefasst.

(3) Bei der Ausübung des Stimmrechts kann sich der Aktionär vertreten lassen. Die
Gesellschaft kann bestimmen, dass Vollmachten mittels elektronischer Medien

oder per Telefax erteilt werden können und die Art der Erteilung im Einzelnen

regeln. Des Weiteren kann die Gesellschaft einen oder mehrere Mitarbeiter der

Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter zur Verfügung stellen. Die Einzelheiten für

die Erteilung von Stimmrechtsvollmachten werden zusammen mit der Einberu-

fung der Hauptversammlung den Aktionären bekannt gegeben oder den Aktionä-

ren auf eine in der Einladung zur Hauptversammlung bekanntgegebenen Weise

zugänglich gemacht.
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§18 Teilnahme von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, Bild- und Ton-

Übertragungen

(1) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der Hauptversamm-

lung persönlich teilnehmen. Ist einem Aufsichtsratsmitglied die Anwesenheit am

Ort der Hauptversammlung nicht möglich, weil es sich aus einem wichtigen

Grund im Ausland aufhält oder aufgrund seines Wohnsitzes im Ausland erhebli-

ehe Reisen zum Ort der Hauptversammlung in Kauf nehmen müsste, so kann es

an der Hauptversammlung auch im Wege der Bild- und Tonübertragung teilneh-

men.

(2) Die Hauptversammlung kann auszugsweise oder vollständig in Bild und Ton über-

tragen werden, wenn der Vorstand dies im Einzelfall beschließt und mit der Ein-

berufung bekannt macht.

(3) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversamm-

lung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teil-

nehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege

elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme).

(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne

an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer

Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl).

VI.

Jahresabschluss und Gewinnverwendung

§19 Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung

(1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Jahresab-

schluss sowie den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen

und unverzüglich dem Aufsichtsrat mit dem Vorschlag für die Verwendung des

Bilanzgewinns sowie dem Abschlussprüfer vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat den

Jahresabschluss, den Lagebericht sowie den Vorschlag für die Verwendung des

Bilanzgewinns zu prüfen. Der Abschlussprüfer hat an den Verhandlungen des

Aufsichtsrates teilzunehmen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prü-

fung zu berichten.



15

(2) Über das Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat schriftlich an die Haupt-

Versammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht innerhalb eines Monats, nach-

dem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten. Billigt der Auf-
sichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, sofern

nicht Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jahresab-

Schlusses der Hauptversammlung zu überlassen.

(3) Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrates über das Ergebnis seiner Prüfung

hat der Vorstand unverzüglich die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen,

die innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres stattzufinden

hat. Sie beschließt über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrates
sowie über die Verwendung des Bilanzgewinns und wählt den Abschlussprüfer.

§ 20 Gewinnverwendung

(1) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem fest-

gestellten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns.

(2) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Be-

träge bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstel-

len. Sie sind darüber hinaus berechtigt, weitere Beträge bis zu einem weiteren

Viertel des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, wenn

die anderen Rücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen oder so-

weit sie nach Einstellung die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen würden.

(3) Die Hauptversammlung kann in dem Beschluss über die Verwendung des Bilanz-

gewinns weitere Beträge in Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortra-

gen.

(4) Die Hauptversammlung kann anstelle einer Barausschüttung auch eine Sach-
ausschüttung des Bilanzgewinns beschließen, wenn es sich bei den auszuschüt-
tenden Sachwerten um solche handelt, die auf einem Markt i.S.v. § 3 Abs. 2 AktG

gehandelt werden.

(5) Bei Ablauf des Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates im Rahmen des § 59 AktG eine Abschlagsdividende an die Aktionäre
ausschütten.
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VII.

Gründungskosten

§ 21 Gründungskosten

(1) Sondervorteile oder ein Gründungslohn werden nicht gewährt.

(2) Der Gründungsaufwand ist von der Gesellschaft zu tragen. Der Gründungsauf-

wand wird auf höchstens 5.000,00 EUR festgesetzt. Die voraussichtlichen Kos-

ten berechnen sich wie folgt:

Registergebühren 800,00 EUR

Notargebühren 450,00 EUR

Sonstige Gebühren (Rechtsanwalt und Steuerbe-
rater

2.000,00 EUR

3.250,00 EUR

(3) Durch die Gründung eventuell angefallene Steuern trägt auch im Innenverhältnis
die Gesellschaft.

VIII.

Schlussbestimmungen

§ 22 Deutsches Recht

Diese Satzung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

§ 23 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein

oder werden oder sollte diese Satzung eine Lücke aufweisen, soll dies die Gültigkeit

der übrigen Bestimmungen dieser Satzung nicht berühren. Vielmehr sind die Aktionäre

verpflichtet, anstelle der ungültigen oder fehlenden Bestimmung eine solche Bestim-

mung zu vereinbaren, wie sie vernünftigerweise von ihnen vereinbart worden wäre,

hätten sie bei der Aufstellung dieser Satzung die Unwirksamkeit oder das Fehlen der

betreffenden Bestimmung erkannt.
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Ich bescheinige gem. § 181 AktG, dass die in der Beschlussfassung der Gesellschaft

vom 23.05.2023 - meine UVZ-Nr. 314/2023 - geänderten Bestimmungen der Satzung

(§ 14 Überschrift und Abs. 4) mit den gefassten Beschlüssen über Satzungsänderun-

gen und dass die nicht geänderten Bestimmungen der Satzung mit dem zuletzt zum

Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Hamm, 23.05.2023
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